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Seit dem Jahre 1864 arbeiten in Zeitintervallen schon 4 Steuer­
kommissionen an der Steuerreform; und in der That, in 50 Jahren 
müssen sich wohl die Grundlagen der Steuererhebung geändert haben. 
Die Steuergrundlage für die Erhebung sowohl der Realleistungen als 
für die Zahlungen an die Ritter - Casse wurde durch die Kataster von 
1792, 1805 und zuletzt von 1819, durch die sogenannten Wakkenbücher 
gelegt; sie hat sich in diesem langen Zeiträume von 1819 bis 1872, 
also in 53 Jahren geändert und verschoben. Wie ernst und wie schwierig 
sie ist, beweist, daß die Arbeiten von 3 Steuercommissionen verworfen 
worden sind, wie unabweislich sie erscheint, daß die 4. Steuerkommission 
die enorme Summe von 80,000 Iiubel und eine Arbeitszeit von 3 Jah­
ren daran gesetzt haben will, um sie durchzuführen. Sie hat viel gear­
beitet, viel hin und herüberlegt und doch ist sie nicht glücklich gewesen, 
indem sie einen leitenden Gesichtspunkt ausstellt, wodurch sie den ein­
zigen denkbaren Zweck der Arbeit und der Kosten, eine möglichst gleich­
mäßige Vertheilung der Lasten, vollkommen verfehlt hat. Sie will die 
Zahlungen in der seitherigen Größe nach einer 10-jährigen Durchschnitts­
rechnung auf alle bisherigen Steuereinheiten, wie dieselben 1819 be­
standen, sundiren und als Reallast fixiren, und somit den Geschädigten 
für alle Zeit die Aussicht rauben, durch Heranziehung der in 53 Jahren 
neu hinzugekommenen Steuerkräfte einmal, wenn auch fpät von der 
Ueberbürdung befreit zu werden. Sie stützt sich bei Aufstellung dieses 
Gesichtspunktes auf den Ausspruch des Nationalökonomen Pfeiffer und 
citirt ihn wörtlich wie folgt: „Besteht in einem Lande schon seit län­
gerer Zeit eine Grundsteuer, so ist deren Aufhebung nicht zu billigen, 
weil das keine Ausgleichung, sondern lediglich eine Begünstigung für die 
jetzigen Besitzer wäre. Ist nämlich ein Grundstück seit Einführung jener 
Steuer von einer Hand in eine andere übergegangen, so hat der Käufer 
in den meisten Fällen in der Summe, die er bezahlt, die zu entrichtende 
Abgabe mit in Anschlag gebracht. Der erste Besitzer erhielt also für
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sein Eigenthum so oiel weniger, als der capitalisirte Betrag der Steuer 
ausniachte, mit anderen Worten, ihm wurde bei dem Verkaufe, wegen 
der Steuer eiu EEchl.iy. Abzug gebracht, dessen Zinsen der jährlichen 
Abgabe gleich sind. BÄ"einM 2. Handwechsel machte der neue Käufer 
wieder dieselbe Berechnung und zahlte für die mit der Grundsteuer be­
lastete Besitzung um so viel weniger, als das dem Stenerbetrage entsprechende 
Capital ausmachte. Faktisch hatte also der erste Besitzer die ganze Last 
einer solchen Abgabe zu tragen und würde dieselbe jetzt aufgehoben, so 
wäre dies nur für diejenigen Grundbsitzer eine Maßregel der Gerech­
tigkeit, die schon vor Einführung der Grundsteuer ihre Besitzungen inne 
hatten; allen denen aber, welche nach Einführung die Güter gekauft 
oder geerbt haben, würde durch Aufhebung ein Geschenk gemacht, indem 
sie eben wegen dieser Steuer ihre Güter um so billiger kaufen konnten." 
Die 4 Steuerkommission zieht hieraus deu Schluß: „zu solchen Ge­
schenken, welche unvermeidlich wären, wenn man bei uns den Betrag 
der bisherigen Hakensteuer nach dem neuen Steuermodus vertheilcn 
wollte, liegt aber um so weniger die Berechtigung vor, als der Betrag 
derselben anderen Gütern aufgebürdet würde, und mithin Einzelne auf 
Kosten der Gesammtheit ohne allen Grund bereichert würden."

Die Aufgabe der 4. Stenerkommission war: „den zur Zeit richti­
gen Nenner für jede einzelne Steuerkraft im Verhältnisse zu den übrigen 
Steuerkrästen zu sinden, damit keine zu wenig und keine zu viel an den 
Landeslasten zu tragen habe." Die 4. Steuercommission hat statt dessen 
für gut befunden zu proponiren, den Betrag der jetzigen Landesabgaben 
nach einem 10-jährigen Durchschnitte nicht auf die Steuereinheiten, wie 
sie durch die Arbeiten der Centralcommifsion, Kreisdirektoren, Distriets- 
commissionen und Landmesser, mit einem Aufwande von 80,000 Rubel 
als richtig ermittelt werden sollen, gleichmäßig zu vertheilen, sondern auf 

'Wenigen, welche vor 53 Jahren bestanden, sich im Laufe dieser Zeit 
vollständig geändert haben, zu fundiren und als Reallast zu fixiren.
Reallasten würden selbstverständlich für diejenigen, welche dabei im 
eile sind die Form von Privilegien, für diejenigen, die überbürdet 

m, die Form von Servituten annehmen. Die 4. Steuercommission 
mithin, statt den Modus zu suchen, wodurch nach Maßgabe der 

ceuerkrast eine gleichmäßige Vertheilung der Landessteuer ermöglicht 
'rde, — für die Begünstigten ein Privilegium aus der zu geringen, 
c die Geschädigten ein Servitut aus der zu großen Zahlung schaffen 

müssen geglaubt, ein Servitut von über 200,000 Rbl. jährlich, und 
diese Grundstücke, ohne die Besitzer zu fragen, mit einer Schuldenlast 
von 4 Millionen Rubel Silber belasten wollen, hat mithin ihre Aufgabe 
vollkommen falsch aufgefaßt.
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Wir wollen ein Beispiel nehmen. Vor 50 Jahren wäre (bei der 
Einkommensteuer):

A. eingeschätzt mit einem reinen Einkommen von . . 1000 Nbl. 

B. desgleichen „ , „ „ „ . . 1000 „

Summa 2000 Rbl.

Die Comunalabgaben, die gedeckt werden müssen, betragen 100 Rbl. 
folglich hatte А 5% und В 5% jeder 50 Rbl. zu zahlen.

Die Comunalabgaben steigen aber in 50 Jahren aufs Zehnfache; 
und betragen jetzt nicht mehr wie damals 100, sondern 1000 Rbl. Die 
Vermögen von A und В haben sich auch geändert. Eine neue Ein­
schätzung hat durch verschiedene Hindernisse nicht durchgesührt werden 
können. Endlich nach 50 Jahren wird eine neue Einschätzung vorge­
nommen, und erweist sich, daß jetzt A und В zusammen 20,000 91bl. 
reines Einkommen haben; für beide zusammen beträgt die Steuer wieder 
5% von der Reineinnahme. A nimmt aber 4000, В dagegen 16,000 91. 
ein. A hat immer ebenso wie В gleichmäßig mehr zahlen müssen, und 
sind beide auf 500 Nbl. gekommen. A zahlt aber effeetiv 12'/2%, 
während В blos 378% vom Reineinkommen zahlt. Was würde die 
4. Stenercommission selbst sagen, wenn eine neue Einschätzungscommis­
sion der Einkommensteuer den Grundsatz aufstellen wollte, daß ohne Rück­
sicht auf die relative Zu- oder Abnahme der Steuerkraft die bisherige 
Steuer auf die Personen oder Firmen cousolidirt und als Reallast fun- 
dirt werden müsse, und eine gerechte Vertheilung erst dann zur Per- 
ception kommen könne, wenn die Comunalabgaben das jetzige Maaß 
übersteigen, und blos für dieses Maaß. Hier könnten dieselben Gründe 
maßgebend sein; in dem einen, wie in dem anderen Geschäfte könnten 
Uebertragungen der Firmen an andere Personen vorgekommen sein, was 
auch sehr häufig geschieht. Bei 10 in Zeitintervallen vorgekommenen 
Einschätzungen müßten 10 fundirte Reallasten eingetragen werden. Nun 
tritt aber eine neue Firma C auf mit einer Reineinnahme von 100,000 91. 
So lange die Comunalabgabe nicht steigt, zahlt sie gar nichts. Wird 
sie geringer, so haben A und B, die ihre fundirte 91eallast immer weiter 
zahlen müssen, gar keine Erleichterung davon, sondern müssen einen 
Communalfond bilden, der C um so länger die Abgabenfreiheit, oder zu 
gemeinsamen Zwecken verwandt, den kostenfreien Mitgenuß an denselben 
sichert; steigt sie aber um 20%, d. h. auf 1200, so haben А 14%%, 
В 4% und C blos 1% vom Reineinkommen zu zahlen. Für uns in 
Livland existirt dafür nicht eine Analogie. Ich habe Wackenbücher ge­
sehen von 1792, 1805 und 1820, mit immer steigender Hakenzahl.
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Keine Zahlung zur Ritter- und Landeskasse ist sundirt. Nach der letzten 
Negulirung müssen die Zahlungen geleistet werden.

Die jetzigen Steuern werden repartirt nach der Hakenzahl. Zur 
Landes-Casse zahlen die Krongüter und die Pastorate, so wie die Be­
sitzer der Bauergüter in gleichem Betrage, wie die Ausrechnung für die 
Krongüter ergeben an die Ritter-Casse, den Rest zahlen die Rittergüter 
allein, wobei die Besitzer der letzteren so lange für die Bauergüter und 
die Quote zahlen müssen, als diese noch nicht verkauft sind. Ich nehme 
wegen leichterer Uebersicht der Rechnungen 15 Rbl. für Kronsgüter, 
Pastorate und Bauergüter, 20 Rbl. für die Höfe und eine Ausgabe 
von 270,000 Rbl. an. Ebenso daß 700,000 Lofstellen Ackerland und 
600,000 Lofstellen Heuschlag der Höfe, wie die Steuerkommission ange­
schlagen, ziemlich zutreffen werden. Die 4. Steuerkommission hat keine 
statistische Angaben über die durch die letzten, bei der Steuerlegung ge­
machten revisorischen Rezulirungen und bestätigten Wackenbücher, con- 
statirten Steigungen und Herabsetzungen des Hakenwerthes bekannt ge­
macht. Daher muß ich eine Zahl annehmen, da ohne Zahlen nicht ge­
rechnet werden kann. Berechnet man die Gutsfelder in einem Mittel 
von 43 Groschen, (3. Grad mit Zuschlag eines Bruchtheils) und Heu­
schlag zu 7 Groschen (3. Grad mit Zuschlag eines Bruchtheils), so 
ergeben

700,000 Lofstellen Hofsacker 30,100,000 Groschen
600,000 Lofstellen Heuschlag 5,700,000 ,
Buschland und Garten 2,700,000 „

in Summa 37 Millionen.
dividirt durch 7200 Groschen (80 X 90) auf den Haken, so bekommen 
wir für das Hofsland die runde Summe von 5000 Haken.

Die Zahlungen an die Ritter - Caste würden sich ohngesähr so
stellen

Krongüter 737 Haken in 15 11,000
Pastorate 128 „ , 15 1,920
Bauerländereien 8000 „ „ 15 120,000
Rittergüter 5000 „ „ 22 110,000

Summa 270,920 Rubel.

Da auf 8 Haken Bauerland 5 Haken Hofsland kommen, so kamen 
auf 20 Haken Bauerland 12 ’/2 Haken Hofsland. Nach diesen Rech­
nungen würden auf je 8 Haken Bauerland 700 Lofstellen Hofsacker 
kommen, folglich pr. Haken Bauerland 87'/2 Lofstellen. Ich stelle eine 
Rechnung auf um zu zeigen, um wie viel, wenn die jetzigen Nitter- 
schaftsabgaben, angenommen zu 35 Rbl. pr. Bauerland-Haken nach der
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s Thaler. Lofstellen. Rubel. Rubel. R u b e l.

5 75 100 175
co

5 1200 1312 11,137 225 175 400
6 90 120 210 g s? 1120 1225 10,395 210 155 365
7 105 140 245 1040 1137 9,652 195 135 330
8 120 160 280 § 

:s <й- 960 1050 8,910 180 115 295
8 135 180 315 о 880 962 8,167 165 95 260

10 150 200 350 g> 800 875 7,425 150 75 225
11 165 220 385 720 787 6,682 135 55 190
12 180 240 420 640 700 5,940 120 35 155
13 195 260 455 d- tri 560 612 5,197 105 15 120
14 210 280 490 G 480 525 4,455 90 5 90 85
15 225 300 525 g s 400 437 3,712 75 25 75 50
16 240 320 560 320 350 2,970 60 45 60 15
17 255 340 595 «o 240 262 2,227 45 65 15
18 270 360 630 160 175 1,485

742
30 85 55

19 285 380 665 80 87-/2 15 105 90
20 300 400 700 0 0 0 125 125
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Negulirung von 1819/20 fundirt werden sollen, die einen Güter zu wenig, 
die anderen zu viel zu zahlen hätten im Vergleiche zu der Zahlung, 
welche sie leisten müßten nach der Regnlirung, welche uns die 4. Steuer­
Commission in Aussicht stellt; also angenommen des Jahres 1875.

Ich nehme als Basis der Rechnung 16 Güter, welche verschieden 
von 5 Haken bis 20 steigen. Bei nicht fundirter Reallast würde jedes 
dieser Güter von effectiv 20 Haken Bauerland für dieses jährlich zu 
zahlen haben

ä 15 Rbl. 300
für 12'/2 Haken ä 22 „ 275

in Summa 575 Rubel.
Ich habe für das Bauerland angenommen den Pachtsatz von 6 Rbl. 

pr. Thaler und für das Hofslandareal 3 Rubel tzr. Lofstelle. Hieraus 
wird man gleichzeitig ermesfen, in wie weit die Besorgniß begründet 
werden kann, durch eine vergrößerte Ritterschaftsabgabe diejenigen Guts­
käufer zu schädigen, welche in der letzten Zeit solche Güter gekauft 
haben, welche nach dem Kataster von 1875 in eine größere Hakenzahl 
hineinrangiren, als sie 1819 waren; daß bei uns in Livland es über­
haupt möglich ist, bei einem Gutskaufe die Revenüen und darnach den 
Preis eines Guts so haarscharf zu berechnen, daß solche Unterschiede den 
Kauf als zu theuer erscheinen lassen können, muß ich entschieden bezweifeln. 
Ebenso daß die Pflicht der Anstrebung einer möglichst gleichmäßi­
gen Steuervertheilung als eine Schädigung von Privatverhältnissen an­
gesehen und aus dieser Rücksicht ganz aufgegeben werden müßte, da 
schon seit bald 10 Jahren eine solche Negulirung in Aussicht stand, und 
Käufer wie Verkäufer es vorher wußten, daß es so nicht bleiben könne, 
also nach dem effectiven Hakenwerthe auch eine annähernde Rechnung 
über die zu erwartende Steuer gemacht werden konnte, wie aus der 
nebenstehenden Tabelle zu ersehen.

Läßt man die richtige Vertheilung der Steuer sofort nach Been­
digung des Katasters eintreten, so ist die Erleichterung bei der Steuer­
zahlung eine allseitige, weil eine Menge Steuereinheiten hinzukommen. 
Das Bauerland nimmt um circa 1359, das Hofsland um circa 1070 
Haken zu (im Vergleiche zu den Hofshaken, wenn man sie berechnen 
wollte in demselben Verhältnisse wie 8 : 5 nach den Bauerhaken von 
1819). Je mehr Kräfte sich an dem Tragen der Landeskosten betheili­
gen, desto leichter wird es jedem Einzelnen. Diese 1359 Haken Bauer­
landinhaber und diese 1070 Hofslandinhaber sind jetzt müssige Zu­
schauer. Die 4. Steuer-Kommission betrachtet diese Stellung als ein 
Privilegium und sagt: „Ihr Uebrigen habt 53 Jahre die gemeinsame 
Last allein getragen; es wäre ein unbilliges Geschenk, das wir Euch 
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machen würden, wenn wir jetzt die Zuschauer dazu anhalten wollten, mit­
zuhelfen, obgleich sie die Vortheile Eurer Arbeit mitgenossen haben, und 
auch in Zukunft mitgenießen sollen. Da es aber auf der Hand liegt, 
daß, falls ihre Kräfte zu den Eurigen hinzukommen, Eure Leistungen 
geringer werden müßten wie seither, so würden wir Euch ein Geschenk 
auf Kosten der Gesammtheit machen, daher müßt Ihr diese Arbeit auch 
Hinfort allein machen, sie muß auf Euch allein als Reallast fixirt und 
fundirt werden. Sollte die Last sich aber vergrößern, so werden die 
Zuschauer, aber wohlverstanden nur an der vergrößerten Last, gemein­
schaftlich mit Euch, mitzutragen Helsen."

Aus obenstehender Rechnung ergiebt sich, daß ein Gut welches 
von 5 Haken auf 20 stieg für den Hof 175 Rbl.

6 „ » 20 n к и и 155 „
7 „ „ 20 „ „ „ „ 135 „ 2C. mehr als nach

dem Kataster von 1819,
von 14 auf 20 schon 5 Rbl. weniger,

15 „ 20 , 25 „ „
welches 20 blieb, 125 „ weniger zu zahlen hat, wenn alles 

Bauerland verkauft ist; so lange dieses noch nicht geschehen, zahlt jedes 
Gut noch pr. Haken unverkauftes Bauerland 15 Rbl. zu.

Betrachten wir aber gegen diese Mehrausgaben, die enorme Zu­
nahme der Einnahmen.

Das Gut von 5 auf 20 nimmt jährlich mehr ein 11,437 Rbl.
6 „ 20 „ „ „ , 10,395 „
7 » 20 „ » » ff 9,652 „ 2c.

von 14. auf 20 wo die Mehrausgabe aufhört, beginnt die Mehrein­
einnahme mit 4455 und endet mit 0 bis 20 Haken 1819 und 20 Ha­
ken 1875 mit einer Minderzahlung von 125 Rbl. Wo sind denn die 
Geschenke, die Einzelnen auf Kosten der Gesammtheit gemacht werden 
sollen. Wo liegt der Vortheil und wo der Nachtheil? Wenn ein Gut, 
welches einen Zuwachs von 11,000 Rbl. an Revenüen erhält, 175 Rbl. 
mehr an Steuern zu zahlen hat, als damals, da es nur 3700 Rbl. ein­
nahm, da es 5 Haken groß war, so kann es nicht über Ueberlastung 
klagen. Mochte die Ansiedelung von Bauern und die Vergrößerung 
der Felder und Vervollständigung der Gebäude für ein größerrs Acker­
areal noch so viel gekostet haben, 200,000 Rbl. hat es ihrn doch nicht 
gekostet. Bei der Umwandlung der Frohne in Geldpacht sind die Gü­
ter, die sich nicht vergrößern konnten, auch nicht ohne Kosten für Bau­
lichkeiten abgekommen, da Knechte, Arbeitspferde, Arbeitsgeschirr doch 
plaeirt werden mußten. Alle diejenigen Gutsbesitzer, welche ihre Güter 
mit so günstigen Bodenverhältnissm kauften oder erbten, daß sie von 
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5, 6, 7, 8 re. Haken aus 20 und ihr Gutsfeldareal von 500, 600, 700 
Lofstellen auf 1750 bringen konnten, können leicht und gern 175 resp. 
400, 155 resp. 365 re. zahlen und stehen sich mehrfach besser dabei, als 
diejenigen, wo jede nur mögliche Vergrößerung bereits vor 1819 voll­
zogen war und wo Nordabhänge, wassergrundiger Boden, Mangel an 
Heuschlägen und beschränktes ackerfähiges Areal jede Vergrößerung der 
Felder, jede Ansiedelung von Bauerwirthschaften unmöglich machen, bei 
alldem, daß diese bei 20 Haken 125 Rbl weniger zahlen werden. Da­
her darf von Bereichern auf Kosten Anderer oder der Gesammtheit der­
jenigen, welche bis jetzt die Steuer zahlen, wohl keine Oiede sein; denn 
weder wird der Eine durch 175 Rbl. Mehr-Steuer arm, noch der An­
dere durch 125 Rbl. Minder-Steuer reich. Und wen meint die Com­
mission mit der Gesammtheit? Etwa die müssigen Zuschauer? Weshalb 
sollen denn diese 2400 Haken nichts zahlen? Wenn diese 1359 Haken 
Bauerland und diese 1070 Hosslandhaken ganz apart, ohne Untermi­
schung mit steuerpflichtigem Lande nach dem Kataster von 1819, — in 
dem Besitze von 10, 20, 30 Herrn wären, und die Besitzer verlangen 
würden nach dem Kataster von 1875, wo dieser Hakenwerth ermittelt wurde, 
von der Betheiligung an den Landesabgaben bis zu dem jetzigen Betrage von 
über 200,000 Rbl. ausgeschlossen zu werden, so würde man wohl schwer­
lich darauf eingehen. Die 4. Steuerkommission würde denken: Pseisfer 
mag wohl ein ganz richtiges Urtheil über die aufs höchste Maaß ent­
wickelten Verhältnisse in Deutschland haben, an die unsrigen wird er 
wohl nicht gedacht haben. Man kann bei uns, wo alles erst im Wer­
den ist, die seit 50 Jahren neu hinzugekommenen Steuerkräste 
doch nicht von der gleichmäßigen Betheiligung an dem Tragen der 
bisherigen Landeslasten, die ohnehin schon sehr groß sind, befreien. 
Die 4. Steuercommission hätte im Gegentheile gesagt: Eben weil wir 
bis jetzt sür diese 1359 Bauerland und 1070 Hofslandhaken in Erman­
gelung eines Maßstabes keine Steuer erheben konnten, wollen wir 
80,000 Rbl. und eine Arbeit von 3 Jahren daran setzen und sie ab­
schätzen lassen, um sie sofort zur gleichmäßigen Besteuerung mit allen 
Uebrigen heranzuziehen. Durch ihre Betheiligung soll aber sür jeden 
Einzelnen bis jetzt Besteuerten die Last leichter werden. Es wäre über­
haupt ungerecht, wenn diese Grund-Besitzer deren Gesammtvermögen 13—20 
Millionen repräsentirt, mit einer Rein-Einnahme von jährlich einer 
Million Rubel Silber (1359 Haken Bauerland ä 6 = 652,330 und 
118,000 Losstellen Hossacker а 3 Rbl. 354,000 Rbl.) noch länger ganz 
steuersrei bleiben, während alle Uebrigen, Groß- und Kleinbesitzer ihre 
Steuern zahlen müssen. Und worin liegt denn der Unterschied sür die 
übrigen Träger der Landeslasten, ob die müssigen Zuschauer an einem
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Platze oder int ganzen Lande zerstreut stehen? Nicht den bisherigen 
Steuerzahlern kann durch den Beitritt dieser neu heranzuziehenden ein 
Geschenk gemacht werden, denn sie sollen ja nichts mehr zahlen als was 
die Ausrechnung ergiebt, nichts mehr als alle Uebrigen, sondern es würde 
ihnen ein Geschenk gemacht werden aus Kosten der Gesammtheit, salls 
man sie nicht in gleichem Vtaße wie die Uebrigen zahlen ließe, denn ihr 
Steuerbetrag müßte alsdann von der Gesammtheit getragen werden. 
Sie haben faktisch von der Gesammtheit Geschenke erhalten,' und zwar 
so lange, als sie die erhöhten Revenüen von den neu hinzugekommenen 
Werthobjekten zogen und keine Steuer für sie zahlten. Die Gesammt­
heit ist aber selbst daran schuld, daß sie diesen Zustand so lange fortbe­
stehen ließ und kann den dadurch Begünstigten bis zur neuen Reguli- 
rung keinen Vorwurf machen. Im Namen dieser darf aber die Com­
mission nicht von Geschenken sprechen, welche sie Anderen machen, wenn 
sie mit ihnen gleiche Steuern zcNlcn sollen, und zwar denen, die für sie 
bis jetzt die Steuern gezahlt haben.

Wenn überhaupt eine Steuer vom Grund und Boden erhoben 
werden soll, so ist eine Grundsteuer-Regulirung nicht zu vermeiden. Sie 
soll aber eben feststellen, wie viel Steuereinheiten in Livland vorhanden 
sind, und wie viel eine jede werth ist. Die 4. Stem rkommission hat 
ganz eorrect hervorgehoben, daß die Nenner für die Steuererhebung 
durch die Multiplieation der Steuerhaken mit den Nein-Erträgen pro 
Thaler festgestellt werden müssen. Nicht eorrekt und ganz unan­
nehmbar bleibt aber die Proposition, wonach circa 1359 Bauerland- 
und 1070 Hofslandhaken bis zu einem Steuerbetrage von 200,000 bis 
240,000 Rubel steuerfrei bleiben sollen.

Dorpat, den 13. März 1872. 1“ •
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Anmerkung: Mittlerweile habe ich in Erfahrung gebracht uuy vic ,vg. Luuocs- 

abgaben auf Krons-, Pastorats- und Bauerhaken gleichmäßig vertheilt, der 
Nest, Willigungen genannt, von den Rittergütern allein getragen werden 
muß. Nach der Uebersicht der Ritter- und Landeskasse pro 1870 betragen 
die Landesabgaben in runder Summe . . 91,000 Rbl.

die Willigungen . . 126,000 „
Vertheilt man die Landesabgaben auf die voraussichtlichen 8000 Bauer-, 
735 Krons- und 128 Pastoratshaken, in Summa 8737, so hätten zu zah­
len Kronsgüter, Pastorate und Bauergrlindbesitzer pro Haken 10 Rbl. 42 Kop.

5000 Haken Rittergüter pro Haken 25 „ 20 „ 
und müßten die Zahlen in der Tabelle darnach amendirt werden.

Druck von W. Gläser in Dorpat, 1872.


